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 Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 

Unternehmens 
 

1.1 
  

Produktidentifikator 

   Stoffname / Handelsname:  
 

pintaband EPDM AUSSEN 

 
 

1.2 
 

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, 
von denen abgeraten wird 

 Relevante identifizierte Verwendungen: 
  Produkt für die Bauchemie 
 Verwendungen, von denen abgeraten wird: 
  Lebensmittel, Kosmetik 
 

1.3 
 
 

 

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 

Hersteller / Lieferant 

   Pinta abdichtung GmbH 
 

   Straße/Postfach  
   Kreuzbreite 36 

 

   Nat.-Kenn./PLZ/Ort  
   D- 31675 Bückeburg 

 

   Kontaktstelle für technische Information 

    
 

   Telefon / Telefax  / E-Mail  
   +49 8141 88 88 0  /  +49 8141 88 88 555 / safety@ safety@pinta-abdichtung.com (Mo. – Fr. zu den üblichen 
Bürozeiten 08:00 – 17:00) 

 
 

 
  
 Abschnitt 2: Mögliche Gefahren  
 

2.1 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

   Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 
Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht einstufungspflichtig.  
Gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG 
Mögliche Gefahren:  
Keine besonderen Gefahren bekannt, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang 
beachtet werden. 

  
 

  
 

2.2  Kennzeichnungselemente 
Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig.  
 
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig. 

 
 

2.3 Sonstige Gefahren 
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 Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder 
höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr 
endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr 
endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 
Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die 
keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden 
Gefahren beitragen können. 

 
 
  
 Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen  

 

3.1  
 

Stoffe 

      Hauptbestandteil des Stoffs 

Nicht anwendbar 
   

 

3.2 Gemische 

    Chemische Charakterisierung  

EPDM 
 

         (Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen) 
 

 
  
 Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen  
 

4.1 

   
   
   
   

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme 

   Helfer auf Selbstschutz achten. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.  
Nach Einatmen:  
Ruhe, Frischluft. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.  
Nach Hautkontakt:  
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Auf keinen Fall Lösemittel 
verwenden. Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.  
Nach Augenkontakt:  
15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Vorstellung beim 
Augenarzt.  
Nach Verschlucken:  
Sofort Mund ausspülen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, Arzthilfe. Erbrechen nur auslösen, 
wenn dies durch eine Giftnotrufzentrale oder einen Arzt angewiesen wird. 

 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen  
   Symptome: Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind in der Kennzeichnung des 
Produktes (s. Abschnitt 2) und/oder in Abschnitt 11 beschrieben. 

 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
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   Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches 
Antidot bekannt. 

 
 
  
 Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung  
 

5.1 
 

Löschmittel  
   Geeignet:  

Schaum, Wassersprühstrahl, Löschpulver, Kohlendioxid  
 

 Ungeeignet:  

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:  
Wasservollstrahl 

 

5.2 
 
 

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

   Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, gesundheitsschädliche Dämpfe, Stickoxide, Rauch, Ruß 

 

5.3 
 
 

Hinweise für die Brandbekämpfung  
   Besondere Schutzausrüstung:  
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 

Weitere Angaben: 
Gefährdung hängt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Kontaminiertes 
Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in Kanalisation oder Abwasser gelangen. Kontaminiertes 
Löschwasser muss entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden. 

 
 

6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  
 

6.1 
 

 
 
 
 

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

   Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Die beim Umgang mit chemischen 
Baustoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. 

 

6.2 
 
 
 
 
 

Umweltschutzmaßnahmen  
   Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten. Nicht in die 
Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 

 

6.3 
 
 
 
 
 
 

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

   Material aufnehmen und entsorgen.  

 

6.4 
 

Verweis auf andere Abschnitte 
Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu 
Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 7, 8, 11, 12 und 13 entnommen werden. 
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  Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung  
 

7.1 
 
 
 
 
 
 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

 Einatmen von Stäuben/Nebeln/Dämpfen vermeiden. Für angemessene Lüftung sorgen. Bei 
sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
 

Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen 
Das Produkt ist nicht selbstentzündlich, nicht brandfördernd, nicht explosionsgefährlich.  

 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 

   
   

Angaben zu den Lagerbedingungen 

   
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut 
gelüfteten Ort, entfernt von Zündquellen, Hitze oder Flammen aufbewahren.  

 
 

7.3 
 
 
 

Spezifische Endanwendungen 

   

Branchen- und sektorspezifische Leitlinien 

Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemäß Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 
genannten Hinweise zu beachten. 

 
 
 

 
  

 
Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche 
Schutzausrüstung  

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte 
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland 

 

   
   

keine 
 

   
 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen  
Staub/Rauch/Aerosole nicht einatmen. Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen üblichen 
Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.  
 Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung 
 

   
Augen- / Gesichtsschutz 

   
keine 

 
 

   Hautschutz 
 

   

Handschuhe 

   
keine.. 
 
 

 
 

   Atemschutz 
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keine 

 
 
 
  Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften  
 

9.1 
 

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
    Aussehen 

  - Aggregatzustand: 
- Farbe : 

 
fest 
schwarz 

Geruch :  Gummi artig 
Geruchsschwelle : Keine einschlägigen Angaben verfügbar.  
pH-Wert : Nicht bestimmbar 
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : 160°C 
Siedebeginn und Siedebereich : Nicht bestimmbar 
Flammpunkt : >250°C 
Verdampfungsgeschwindigkeit : Nicht bestimmt 
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht bestimmt 
obere/untere Entzündbarkeits- 
oder Explosionsgrenzen : 

entfällt 

Dampfdruck : Nicht bestimmt 
relative Dichte : 1,25 g/cm³ (20°C) 
Wasserlöslichkeit : unlöslich 
  

 
 
                

  
9.2 
 

 

 
Sonstige Angaben 
 keine 

 
 
  
  Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität  
 

10.1 
 

Reaktivität  

   
 Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang 
beachtet werden. 

 

10.2 
 

Chemische Stabilität 

   
 Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet 
werden. 

 

10.3 
 

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

   Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden. 
 

10.4 
 

Zu vermeidende Bedingungen 

   Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung. 
 

10.5 
 

Unverträgliche Materialien 

   
Zu vermeidende Stoffe:  
starke Säuren, starke Basen, starke Oxidationsmittel, starke Reduktionsmittel 

 

10.6 
 

Gefährliche Zersetzungsprodukte 

   
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und 
Umgang beachtet werden. 
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  Abschnitt 11: Toxikologische Angaben  
 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
    

 
 
 

akute Toxizität 

Beurteilung Akute Toxizität:  
Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch. Nach einmaliger inhalativer Aufnahme 
praktisch nicht toxisch. Bei einmaliger Berührung mit der Haut praktisch nicht toxisch. Aufgrund 
der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.. 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 
Keimzell-Mutagenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 
Karzinogenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 
Reproduktionstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 
spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 
spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

 
Aspirationsgefahr  
K Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

 

11.1 Angaben über sonstige Gefahren 
 

   Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten 

Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche 
Eigenschaften aufweisen 

 
 Weitere Informationen 

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach 
unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Das Produkt 
wurde nicht geprüft. Die Aussagen zur Toxikologie wurden von den Eigenschaften der 
Einzelkomponenten abgeleitet. 
 

 
  
  Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben  
 

12.1 Toxizität 

   Beurteilung aquatische Toxizität:  
Von diesem Produkt sind keine ökotoxikologischen Wirkungen 

bekannt. 
 
 

 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

   Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):  

Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
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   Beurteilung Bioakkumulationspotential:  
Keine Daten vorhanden.  
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. 

 

12.4 Mobilität im Boden 

   Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:  
Flüchtigkeit: Keine Daten vorhanden. 

 

12.5 
 

Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung 

  Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr 
persistent/sehr bioakkumulativ). 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder 
höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.. 

 

12.6 
 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

  Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 
2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften 

aufweisen. 
 

12.7 
 

Zusätzliche Hinweise 

  Anmerkungen: Das Produkt enthält keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 über 
Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt sind. 

 
 
  
 Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung  
 

13.1 

Verfahren der Abfallbehandlung 
Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.  
Die Abfallschlüsselnummer ist gemäß europäischem Abfallverzeichnis (EAK) in Absprache mit dem 
Entsorger/Hersteller/der Behörde festzulegen.  
Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen. 

 

 Behandlung verunreinigter Verpackungen 

   

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie können dann nach entsprechender 
Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.  

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. 
 

 
 
Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) 

   191204  
 
 

  
 Abschnitt 14: Angaben zum Transport 
 

 
14.1 

 
UN-Nummer 

    
Nicht anwendbar  
 

 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

   
 ADR/RID  

 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften  
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 IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR  

   
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften  
 

 

14.3 Transportgefahrenklassen 
  Nicht anwendbar  
 

14.4 Verpackungsgruppe 
  Nicht anwendbar  
 

14.5 Umweltgefahren 
 
Nicht anwendbar  

 

    
Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe 
ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR:  ja  /   nein 
Marine Pollutant:   ja  /   nein 

 

14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender 
 Nicht anwendbar  
 

 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL- Übereinkommens und gemäß 
IBC-Code 

    

Vorschrift: nicht bewertet 
Transport zulässig: nicht bewertet 
Schadstoffname: nicht bewertet 
Verschmutzungskategorie: nicht bewertet 
Schiffstyp: nicht bewertet 

 
 
  
 Abschnitt 15: Rechtsvorschriften  
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch   

 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher 
Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang XVII) : Nicht anwendbar 
 
REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 59). : 
Nicht anwendbar 
 
REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (Anhang XIV) : Nicht anwendbar 
 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen: Nicht anwendbar 
 
Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe (Neufassung): Nicht anwendbar 
Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Gefahren 
schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen. Nicht anwendbar 

 

   Nationale Vorschriften z.B. 
   Wassergefährdungsklasse  

 
Wassergefährdungsklasse (Anhang 4 der VwVwS (Deutschland)): (1) Schwach 
wassergefährdend. 

 

  
 



Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
 

   

   
Erstellt am: 28.07.2022   
Überarbeitet am :    
Gültig ab: 01.08.2022   
Version: 1 Ersetzt Version:  
 

 

 
Seite : 9 / 10 

 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

   
Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benötigt 
 

 
 
  
 Abschnitt 16: Sonstige Angaben  
 
 

   
Wortlaut der Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise auf die in Abschnitt 2 bis 
15 Bezug genommen wird  

 
 

ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von 
Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - 
Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver 
Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen 
(Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen 
Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden 
mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen 
(Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global 
harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; 
IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die 
Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - 
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - 
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler 
Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale 
Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in 
Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer 

Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale 

Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung 
durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine 
(schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung 
erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches 
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); 
PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den 
Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) 
Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parliaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion 
von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im 
Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - 
Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in 
Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; 
TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - 
Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
 

 

   Weitere Informationen 
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Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen 
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf 
Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Beschreibung der Beschaffenheit der 
Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des 
Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt 
nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind 
vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. 

 

 


